
sarung der Bilrgerinitiative umwelt - wathlingen

§1
[rl äqedntüative umwett-wathllngen_ Er-sollin

n werden und flihrt danach den Zusatz ,€'V'"'
(2) DerVerein hat seinen Sitr in Wathlingen.

§2(1) nmittelbargemeinntlEige
derAbgabenordnung.

(2) Der nd der Landschaftspn"g?

im S der NaturschuEgeseEe der Länder sowie

des Umweltschutses- Er umfasst insbeson den Einsatzfilr umwettverträgliche

Lösungen flir die Grube und die Haldengel sen

Riedel-sowie Erhalt und Entwicklung der si 
Zwecke.(3) 

Zwecke verwendet werden.(4) 
itteln des vereins.

(S) Es darf keine Person durch Ausgaben, die des Vereins fremd sind oder

durch unverhältnismäßig hohe vergütungen begünstigü uerden.

§ 3 Erueü der tllgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede (natärlich , Person werden-
(2i Die-Auftahme in den Verein ist schriffich beim Vorstand zu beantragen. Bei

Minderjährigen ist clerAuftrahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach fieiem Ermessen. Eine Ablehnung
des Antrags muss er gegenilber dem AnÜagsteller nicht @ründen.

§ 4 Beendigung der lJliQl-ledschaft
(1) Die Mitgliedschafr im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
(2) DerAustritt ist schrtftlictr gegenüber dem Vorstand zu erklären. DerAustritt kann nur mit

einer Frist von drei Monaten zum Ende des Gescttäflsjahres erklärt werden.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausge-

schlossen werden, wenn es
a) schuldhaft das Ansehen oder die lnteressen des Vereins in schwerwiegenderWeise

schädigrt oder
b) mehr als arölf Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und

troE schffilicher Mahnung unterAndrohung des Ausschlusses die Rückstände nicht
eingezahlt hat.

Dem Mislied ist Gelegenheitzu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen
des Ausschlusses Stellung zu nehmen- Diese sind ihm mindestens zweiWocfien vorher
miEuteilen.

§ 5 Rechte und Pflichten der ilitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes

Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.
(2) Jedäs Mitglied hat die Pflicht, die lnteressen des Vereins zu fördem, insbesondere' 

regelmäßIg seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das
Vereinsleben durcfr seine Mitarbeit zu untersttltzen-



§ 6 iliq0lledsbeiträge
tti JJä Utilgliea nät einen im Voraus fällig rr*erdenden monatliehen MiEliedsbeitrag zu.

entrichten.
(Z) Dü HOhe cter Mt§liedsbethäge wird von der Mitgliederversammlung ßefigelegt.

§ 7 Organe des VercltP
örg"nä O"s Vereins sind derVorstend und db Mitg[ederversammlung'

§ I Vorstand
[f i OerVoretand besteht aus dem VorsiEenden, seinem Stellvertreter und dem

SchaEmelster.
(2) DerVorsltzerde, sein Stellverbeter und der Scfratanreisterverheten den Verein jeweils

allein.
«Sl ö; iiigliedem des Vorstaruh kann eine VergtltuE im Sinre des § 3 Nr' 26a ESIG
' 'gezahtt üenaen. üGroie Höhe der Vergütungentscheidet die Mitgliederversammlung-

§ I Au$aben des Vorctands
öem Vo-rstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die

Filhrung selner Geschäfte. Er hat insbesondere tulgende Aufgaben:
- 

ä) di" Einftrrtt ng und Vorbereitung der Mi§liederversammlungen einscfrließich der

Außtellung der Tagesordnung,
b) dle Austrhrung von Besclrlilssen der Mitglieden eßammlung,
ci Oie Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigurlg des Jahresberlchts,

d) die Anfrrahme neuer Mi§lieder.

§ f 0 B€süellung ds Yoptands
(t) pie Mitslieder des Vorstands werden von der Mi(gliederyersammlung ftir die Dauer von

anuei Jahren einzetn gewählt. Mitgliderdes Vorstands können nur Mitgliederdes Vercins
sein; mit Beendigung der Mitgliedscfiaft im Verq'n endet auch die Mitgliedsdtafr im
Vorstand. Die \MedenÄ,ahl oder die vozeitige Abberufung eines Mitglieds durch die
Mltgliederversammlung ist zu!ässig. Ein Mi§lied bleibt nach Ablauf der regulären fvntszeit
bis zurWahlseines Nacfifolgers im Amt.

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden
Mislieder des Vorstands bereclrtrgt ein Mitgli€d des Vereins bis zur Wahl des
Nachfolgers durch die Mi(gliederuersammlung in den Vorstand an wählen.

§ 1l Beraütng und Besc{tlussfassung des Voetands
(1) DerVorstand trit nactr Bedarf ansammen, Die Sitsungen uerden vom VorsiEEnden, bei

deesen Verhinderung von seinem Stelhrertreter, einberufen. Eine Einbenfirngsfüst von
einerWoche solleingehalten uerden. DerVorstand iS bescfilussfifiig, wenn mindestens
arei Mitglieder anwesend sind. Bei der Bescttlus-sfassung entscheidef die Mehrheit der
abgegebanen gältigen Stimmen. Bei die Slimme d*
VorsiEenden, bei dessen Verhinderu

(2) Die Beschlllsse des vorstands sind zu protc ist vom' - 
Protokotlführer sowie vom VorsiEenden, bei dessen Verhinderung von seinem
Stellverfireter oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.
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§ {2 Auftaben der üi§liedenrcnammlung
Die Mitglie&ruersammlurg ist zrständ[ für die Entscheidurqen in folgen&n
Angel@enheiten:

a)
b) r und der Mitgliedsbeiträger 

-c) sode derAusscfiluss von Mitgliedem aus dem

Vere,in,
d) dle Wahl und clie Abbenrfi,rng der MlElleder&s Vorstands,
ei Oie Entgegennahme dee Jahresberictrts urd die Entlasfung des Vorstands,
f ) die Auflösung dee Vereins.

§r(1) 
dr oder

elekhonisctr unter Einhaltung einer Frlst
Tagesordnung.

(2) Die TageoordnurB aeilzt
eine Wodte vor der Mitg
eine Ergänzung cterTagesordnung beant:
vorstaid. üueienhage-zur TroBsordnung, die vom vorstend nicht aufuenommen
wurden oder die ersffnalE in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscfieidet die
Mitgliederversammtung mit del Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mi§lieder; dles
gittiicht fgrAnträge, d'ie eine AnOerung der Satzung, Anderungen der Mitgliedsbeiträge
oderdieAuflüsung de Vereins zum Gegenstand habEn.

(3) DerVorstand hat eine außerordentliche Mi§llederversqmmlung einzuberufen, ruenn e§l- -das 
lnteresse des Vereins erfurdert oderwenn mindestdns ein Zehntelder Mitglieder

dies sctrriftliclr unterAngebe des Zrccks und der Grtinde beanfagit So\ileit die
Umstände dies zulassen, ist eine Ladurpsfrist von aneiWochen einzuhalten und die
Tagesordnung mit der Einladung bekannt an geben.

§ 14 Eeschlussfassung der Ht$lledeweeammlung
(1) Die Mi(gliederversammlung wird vom VorsiEenden des Vorstands, trei dessen

Verhinderung von seinem Stelfuerüeter und beidessen Verhinderung von einem durch
die Mi§liederversammfirng zu urählenden Versammlurpsleiter geleitet.

(2) Die Mitgllederversammlung ist bescfrlussftthig, r,r,!enn mindestans ein Drittelaller
Vereinsmi§lieder arnflesend sind. Bei Besctilussunfilhpleit ist derVorstand verpf,lclrtEt,
innerfialb von vier Woclren eine zrueite Mi(gliederversammlung mit der gleichen
Tagesordnung eimubenrbn. Diese ist ohne Rüc-ksicfit auf die Zahldererschienenen
Mi§lleder beschlussftlhig. Hierauf ist in der Einladung hinzuueisen.

(3) Die Mi§liederversammlung bescfiließt in offenerAbstimmung mit der Mehrheit der
S:timmen der anuesenden MiElieder. Kann beiWahbn leln Kandidat die Mehrheit der
Stimmen der anvuesenden Mitglieder auf sictr vereinen, ist getrvählt, wer die Mehrheit der
abgegebenen gältigen Stimmen erhalten hat afl[schen mehrtren Kardidaten ist eine
Sticfirarahl durchzufrlhren. Beechlärsse über eine AnOenrng der Satzung bedürfen der
Mehrheit von anuei Dritteln, der Bescfrluss ilberOie AnOerung ctes Zuecks oder die
Auflö€ung des Vereins sonde den Ausscfrluss von Vereinsmi§liedem derZusümmung
von neun Zehnteln aller Mi§lieder.

(4) über den Ablauf der Miqlieden ercammlurg und die gefresten Bescttltlsse ist ein
Protokoll zu fertigen, das vom Protokollfilhrer und vom Vercammlungsleiter an

unterscfireiben ist.



mmlung mit der im § 14 (3)
die Mi@liederuersammlung

&r Z VorsiEBnde gemeinsam

n Vorschrifren geften entsPredrend
eren Grund aufgelöstwird oderseine

,oltz) 'fiBffi'ä"ffi', 
"l'#*tlB""'o

den hat.

Die voretehende Satsung wurde in der GrtlndungsverSammlurg vom 19' Mai 2016

verebeciiedet.

Wattrllngen, 1 9.05.201 6
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